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Die Grabinschrift war für einen römischen Ritter (,,vir

perfectissimus") angefertigt worden, dessen Name bei

der Auffìndung noch als ,,Accept[io] Fausti[no]" zu

erkennen wâr und auf eine Herkunft aus dem Rhein-

land hinweist.Aufgrund der verlorenenTeile der frag-

mentierten Inschrift ist nicht eindeutig zu entschei-

den, welche Position bzw. Positionen derVerstorbene

bekleidet hatte.Abweichend von der hier vorgeschla-

genen Ergänzung zu ,,primus pilus" 1= ranghöchster

Centurio, in der Regel aus den Mannschaftsgraden

aufgestiegen), ,,dux legionis" bzw. ,,dux provinciae"

(so schon CIL) sah Klinkenberg in dem Offizier einen

,,protector ducenarius" (Lesung später übernommen

durch,A,E 1956, 251).-Iheoretisch wäre auch denkbar,

daß der Verstorbene ein ,,primus pilus ducenarius"

war - unter Gallienus (253-268) traten die ,,primi pili
ducenarii" an die Stelle der,,praepositi" und,,duces"

als praetorische Kommandanten. Beiden Varianten

ist aber die erste Möglichkeit, die auch andernorts

belegt ist (CIL III 1,91,9 v 4855; CILVI 1645) vor-

zuzíehen. Die ,,duces legionis" waren ursprünglich

Zenturionen, die aufgrund besonderer lJmstände

eine Legion befehligten. Während der Tètrarchie be-

zeichnete man nrit diesem Titel höhere Offiziere aus

dem Ritterstand (Rangbezeichnung,,vir perfectissi-

mus"), denen das militärische Kommando über eine

bestimmte Krisenregion, auch über Provinzgrenzen

hinweg, erteilt worden war (statt der früheren ,,legati

Augusti pro prâetore('). Mit der Zeit wurden sie un-

abhängig von aktuellen Gefahren zur festen Institu-

tion und übernahmen vollständig den militärischen

Aufgabenbereich der Provinzverwaltung, während die

,,praesides" Verantwortung fü r zivile Angelegenheiten

trugen. Dobson datiert die Inschrift unterVorbehalt in

die Zeit Galliens.'Welche die ,,verschiedenen Siege"

waren, auf die Faustinus am Ende der Inschrift hin-
weist und welche Belohnung er dafür erhielt, bleibt

leider ungewiss. Devijver nahm Acceptius nicht in die

PME auf.

Dat.:3.Jh

Literatur: CIL XIII 8272; Klinkenberg 1906, 333;AE 1956,

251.;Dintzer Nr. 126; B. Dobson, Die Primipilares. Ent-

wicklung und Bedeutung, Laufbahnen und Persön-

lichkeiten eines römischen Offìziersranges, Beihefìe BJb. 37,

Köln 1978,318 Nr. 225;k. Sn.rith, Dux, Praepositus, ZPE

36,1979,263-278.

Nr. 283 | Grabinschrift (schwarzer Kohlenkalk)

Datenbank IDl.267

Inv-Nr.: Bonn U 105

Galsterer 1975 Nr.204

AO: Bonn RLM

FO: Köln; in (Hettner 1.876,43f . Nr. 105) bzw. bei

(Overbeck) St. Kunibert, Funddatum unbekannt;,,die

Platte war vermutlich in ein größeres Denkmal eingelassen,

aufdem oben DM gestanden hat" (Lehner Nr.676).

Allerdings spricht hiergegen der oben glatte Rand.

Maße:38 cm x 49 cm x 4 cm

Rechteckige Platte. Linke untere Ecke fehlt. Linke obere

Ecke angeklebt.

[D(ís) M(anibus) ?] / Superini Roma/ní > (centurionis)

protect(orß) d(omini) n(ostri) /FlorentiniaAe /5 ta coniugí

ka/rissimo qui /- - -

(Den Totengöttern des) Superinius Romanus, Cen-

turio und ,,protector" unseres Kaisers, (setzte diesen

Grabstein) Florentinia Aeta, ihrem lieben Mann, der

Die Grabinschrift war für Superinius Romanus auf

Veranlassung seiner Ehefrau, Florentinia Aeta, ange-

fertigt worden. Die Gentilnamen des Verstorbenen

und seiner Frau - beides abgeleitete Neubildungen

- sind im Rheinland häufig anzutreffen. Aetâ ist nach
'lVeisgerber (365) ubischen Ursprungs. Der Name des

Verstorbenen im Genitiv verlangt ein Bezugswort, das

in der Regel in der Formei ,,Dis Manibus" zu fìnden

ist. Nur in den frühesten Grabinschriften wird der
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Tore ohne explizites Bezugswort im Genitiv genânnt,

d.h. die Ergàrlzung,,ossa" 1: die Gebeine des- - -)

vr'âr gedânklich vorzunehmen' Bei der vorliegenden

Inschrift ist allerdings die Ergänzung der-Weiheformel

,,Bonae Memoriae" (= dem guten Gedenken derldes

- - -) naheliegend. Sie tritt in der zweiten Hälfte des

3.Jhs.in Ostgallien häufìgund im germanischen Raum

zumindest gelegentlich aof. Zr dieser Zeit war die

W'eihung ân die Manen (,,Dis Manibus") zur Floskel

erstarrt und \Murde nicht mehr mit einem nachfolgen-

den Genitiv konstruiert. DerTitel ,,protector domini

nostri" ist ab severischet Zeít nachzuweisen (SHA

Car.7).In seiner frühen Form (Mitte/Ende 3.Jh.)

bezeichnete er einen Beftirderungsgrad hoher Offi-

ziere, seit 290 n. Chr. auch von Zenturionen (vgl.

Jones, Later Roman Empire 2, 636ff .). Die geistige

Nãhe zum germanischen Gefolgschaftswesen machte

ihn besonders attraktiv für lJsurpatoren, die sich mit

dieser Auszeichnung meist aus dem germanischen

Raum stammende Berußoffiziere persönlich ver-

pflichteten (vg1. Diesner, RE Suppl. 11,1968,1115 f.).

Domaszewski-Dobson (188, Anm. 4) vermuten,

daß der hier genannte ,,protector" im Hauptquar-

tier eines in Köln residierenden Kaisers Dienst tât.

Denrnach stâmmt die Inschrift entweder a:us der Zeit

des gallischen Sonderreiches (260-274) oder aber Su-

perinius diente einem der späteren Kölner Gegenkai-

ser, Bonosus (280) oder Proculus (280-281; der 350

n. Chr. in Köln sich erhebende Silvanus ist dagegen

zu spät).

Dat.:2. Hälfte 3.Jh.

Literatur: CIL XIII 8273 ; Klinkenb erg 1,906, 27 1 ; Lehner

Nr.676; H. -J. Diesner, RE Suppl. 1'1,1968,1115f., s.v.

protector;Jones, Later Roman Empire 2,636ff.

Nr. 284 | Grabinschrift (Kalkstein)

Datenbank lD 268

Inv.-Nr.:330

Galsterer 1975 Nr.205

AO: Kö1n RGM

FO: Köln; Gereonskloster, nördlich von der Südostecke

des Hauses Nr.2 (Klinkenberg1902,143), 1BBB. Nach

Zangemeister wurde der Stein bei Kanalisationsarbeiten

gefunden, etwa ,,7 Schritte von der SO-Ecke des Hauses

Nr.2 in derVerlängerung derW-Seite der Probsteingasse

[ . . .] etwa anderthalb Meter tief im Schutt neben einer

Mauer [...], dabei zwei römische Töpfe voll Knochen, ein

Fläschchen von grauemThon und ein Länpchen".

Maße: 61 cm x 66 cm x 14 cm

Tâfel.Am ljnterrand und teilweise auf dem Schriftfeld

abgeschlagen. Sehr nachlässige Schrift.

Viatorínus prot/ector mi(i)tauit an/nos triginta o/

ccissus in bar/sbaríco iuxta D/iuítia a Franco. / Vicarius

Diuitesi(u)m

Der ,,protector" Viatorinus diente 30 Jahre. Er wurde

im Barbarenland in der Nähe von Deutz von einem

Franken getötet. Der ,,vicarius" der Deutzer (ließ den

Stein setzen).

Bei der Inschrift für den ,,protector" Viatorinus han-

delt es sich - wie bereits Schmitz (688) betonte -
um einen regelrechten ,,Dienstgrabstein", der kei-

nerlei Zeichen persö nlicher Verbundenheit aufweist,

keine Familie, ja nicht einmal Kameraden nennt. Er

wurde pflichtgemäß vom zuständigen Militärbefehls-

haber gesetzt, der nur als Funktionsträger, nicht aber

als dem Verstorbenen persönlich Verbundener er-

scheint. Dementsprechend werden auch nur die for-

mal notwendigen Angaben (Rang, Dienstjahre, Tod

in Ausübung der Pflicht) gemacht. Die Inschrift ge-

hört insbesondere aufgrund der überaus nachlässigen

Schrift in das späte 4., vielleicht sogar in das frühe


